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Herzlich Willkommen zur Veranstaltung 
 

Besitzstandswahrung  
§ 6 VI FeV2017 



Verkehrssicherheitsarbeit Besitzstandsregelung 
 
• Fahrerlaubnisse alten Rechts 

 
• Fahrerlaubnisse, die bis zum Ablauf des 

23.08.2017 erteilt worden sind bleiben im 
Umfang der bisherigen Berechtigung, wie 
er sich aus der Anlage 3 ergibt, bestehen 
und erstrecken sich vorbehaltlich der 
Bestimmungen in § 76 FeV2017 auf den 
Umfang der ab dem 24.08.2017 geltenden 
Fahrerlaubnisse nach § 6 I FeV2017. 
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§ 6 VI FeV 



Verkehrssicherheitsarbeit Besitzstandsregelung 
 
• Fahrerlaubnisse alten Rechts 

 
• Inhaber einer Fahrerlaubnis, die bis zum 

18.01.2013 erteilt worden ist, dürfen seit 
dem 19.01.2013 zusätzlich zum bisherigen 
Umfang ihrer Fahrerlaubnis auch 
Fahrzeuge führen, die vom neuen Umfang 
der jeweiligen Klasse erfasst sind. 

Bernd Huppertz 
3 

 

Website des BMV 
Begr. zur FeV2013 



Verkehrssicherheitsarbeit Besitzstandsregelung 
 
• Fahrerlaubnisse alten Rechts 

 
• Stehsatz 

 
• Alle Fahrerlaubnisse, die bis ein-

schließlich 23.08.2017 erteilt worden 
sind, sind Fahrerlaubnisse alten 
Rechts i.S.d. § 6 VI FeV. 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Scheckkartenführerschein FeV1999 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Scheckkartenführerschein FeV2005 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Scheckkartenführerschein FeV2013 

 



Verkehrssicherheitsarbeit 

Bernd Huppertz 
13 

 

Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Scheckkartenführerschein FeV2014 

 



Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Vorweg) 

 
• Bei der Prüfung entsprechender Sach-

verhalte gilt Folgendes: 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Vorweg) 

 
• Fahrerlaubnisse alten Rechts bleiben im 

Umfang ihrer bisherigen Berechtigung 
auch ohne Umtausch gültig. 
 

• Die FeV wartet jedoch mit neuen Klassen 
und neuen Klassenzuschnitten auf. 
 

• Im Verhältnis zu den Vorgängerregelungen 
ergeben sich teilweise Verschiebungen, in 
einigen Fällen Besitzstandsmehrungen. 
 

• Anlage 3 „übersetzt“ den alten Be-
rechtigungsumfang in die Sprache der 
neuen FeV. 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge 

 
• Ausstellungsdatum ? 

 

• Siehe Bildseite des Führerscheins 
 

• Erteilungsdatum ? 
 

• Siehe Rückseite des Führerscheins 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein) 

 
• Bei Neuerwerbsführerscheinen wird nur 

auf das Erteilungsdatum abgestellt. 
 

• Siehe Rückseite des Führerscheins. 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein1) 

 
• Scheckkartenführerschein FeV2005 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Neuerwerbsführerschein²) 

 
• Grauer Lappen 

 



Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Zweitausfertigung) 

 
• Bei Führerscheinen, die bereits schon 

einmal umgeschrieben worden waren,  
wird nur auf das Ausstellungsdatum ab-
gestellt. 
 

• Siehe Bildseite des Führerscheins. 
 

• Mit Ausstellung des neuen Führerscheins 
wurden die alten Klassen bereits 
„umgerechnet“ 
 

• Man erkennt solche Führerscheine an dem 
grds. älteren Erteilungsdatum im Unter-
schied zum Ausstellungsdatum. Bernd Huppertz 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (Zweitausfertigung) 

 
• Ausstellungsdatum vs. Erteilungsdatum 
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Verkehrssicherheitsarbeit Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (teilw. Neuerwerb) 

 
• Bei Führerscheinen mit Zuerwerb einer 

Fahrerlaubnisklasse (teilw. Neuerwerb) 
wird nur auf das Ausstellungsdatum 
abgestellt. 
 

• Siehe Bildseite des Führerscheins. 
 

• Mit Ausstellung des neuen Führerscheins 
wurden die alten Klassen bereits 
„umgerechnet“ 
 

• Man erkennt solche Führerscheine an dem 
grds. älteren Erteilungsdatum im Unter-
schied zum Ausstellungsdatum. Bernd Huppertz 
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Fahrerlaubnisse alten Rechts 
 
• Prüfungsabfolge (teilw. Neuerwerb) 

 
• Scheckkartenführerschein FeV2013 
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Schlüsselzahlen gemäß Anlage 9 beachten 

§ 76 Nr. 9 
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Prüfungsreihenfolge 
 

Ist die erforderliche Fahrerlaubnis vorhanden? 

Gemäß Anlage 3 umrechnen 

FeV2017 FeV2013 FeV1999 StVZO DDR 

Erteilungsdatum 
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